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ungünstigergeworden, weil dieVerbesserungen sich

bei ihnen nicht ganz auswirken können. Sie
sollen die Gerwerbeschulen besuchen, als ob sie

hörend wären. Sie sollen die Lehrlingsprüfungen
machen mit den Hörenden und sie werden von
Leuten geprüft, welche zu wenig Kenntnis
haben von der Eigenart eines Gehörlosen und
nicht recht wissen, wie sie mit ihnen verkehren
sollen. Die Gesetzgebung über die Berufsbildung
muß natürlich auf die Normalen zugeschnitten
sein. Aber sie muß auch ein Plätzlein für die
Anormalen offen lassen. Denn sie sind schließlich
auch ein Teil des Volkes. Und es wäre nicht
volkswirtschaftlich, ihnen den Weg zur Berufsbildung

völlig zu versperren und sie in das
Heer der ungelernten Arbeiter einzureihen.

Mit großer Sorge haben Taubstummenerzieher

und Fürsorger diese Entwicklung verfolgt.
Sie sehen heute zur Abhilfe keinen andern Weg
mehr als die Schaffung von Lehrwerkstätten
für Taubstumme. Eine schweiz. Kommission
hat die Sache studiert und einen Plan
ausgearbeitet. Es sind kleine Werkstätten für einzelne
Berufe, verbunden mit Wohnheim, vorgesehen.
Aber das kostet Geld, und dies ist nicht
vorhanden. Leider lehrt die Erfahrung, daß das
Volk für die Taubstummen keine besonders
offene Hand hat. Es sieht sie mit gesunden
Beinen und Hellem Blick durch die Welt gehen
und weiß zu wenig, wie groß ihre geistige Not
und Einsamkeit ist. Es ist daher nötig, immer
wieder auf die Taubstummenfrage hinzuweisen.
Im Hinblick auf die außerordentlich große Zahl
der Gehörgeschädigten in unserm Land ist es
sicher am Platz, diesem Uebel und seinen Folgen
auf den Leib zu rücken, wie dies gegenüber
andern Leiden der Menschheit geschieht, ^.i..

Aus Taubstummenanstalten x

Aargau. Wir lesen im „Reußerboten", daß
an die Kosten des neuen Gebäudes der
Taubstummen-Anstalt „Landenhof" immer noch

Fr. 180,000 fehlen. Um diese Bauschuld zu
verringern, wird im Einverständnis mit der Er-
ziehungsdirektion des Kantons Aargau der
Verkauf einer Briefverschlußmarke
durchgeführt und zwar von Schülern und Schülerinnen

der Normalschuleu. Es wird gebeten,
die kleinen Verkäuferinnen freundlich zu
empfangen. Und wir wünschen dem Unternehmen
den größten Erfolg.

Frl. B. Kägi als Nrbeitslehrerin.

Taubstummm-Austalt Wehe«. Am 28. Februar
sind es dreißig Jahre gewesen, seit Frl. Hanna
Kägi ihre Tätigkeit als Arbeitslehrerin au
unserer Anstalt begonnen hat. Dreißig Jahre
sind eine lange Zeit. Frl. Kägi hat viele
Schüler, Kolleginneu und Kollegen kommen und
gehen sehen. Für Frl. Kägi waren diese dreißig
Jahre eine Zeit strenger Arbeit und treuer
Pflichterfüllung. Wir möchten ihr alle für ihre
Treue und Hingabe aufrichtig danken und
wünschen ihr von Herzen noch eine Reihe Jahre
voller Gesundheit und froher Arbeitslust. U.

Woudott. „Das Radio in der Taubstummen-
Anstalt. " Das waadtländischeUnterrichtsdeparte-
ment hat der kantonalen Taubstummen-Anstalt
eine komplette Radioeinrichtung geschenkt. Herr
Dr. Barraud, Chefarzt für Ohren-, Hals-
und Nasenheilkunde am Spital in Lausanne,
hat die Apparate selber ausgewählt.

Der große Spielsaal der Anstalt besitzt nun
einen sehr vervollkommneten Lautsprecher; ohne
ihre tauben Kameraden zu stören,- können die

schwerhörigen Kinder die Konzerte von
ganz Europa hören. Ein tragbarer Apparat
vereinigt Grammophon und Mikrophon mit
Lautverstärker. Verseheu mit nach Bedürfnis
regulierbaren Doppelhörern können alle
Kinder, die über Gehörreste verfügen, zum
Hören erzogen werden durch Stimme und Ton



des Radioapparates. Diese Gehörbildung wird
in vier Schulklassen Anwendung finden durch
Mikrophon, Verstärker und Doppelhörbügel.

Der Apparat im Spielsaal wird den Kindern
hauptsächlich die Freude am Rhythmus und
teilweise auch an der Melodie vermitteln.
Derjenige im Schulzimmer wird ganz speziell zur
Erlernung des Sprechens durch Gehörbildung
beitragen.

Bern-Stadt.
Am 25. März, morgens 10 Uhr, findet in
der Chorkapelle der Französischen Kirche wie
üblich der

Lharsreitag-Gottesdienst
statt, verbunden mit der Feier des heiligen
Abendmals. — Der

Gster-Gottesdienjt
mit Abendmahlsfeier muß umständehalber
von Uetendors nach Thun verlegt werden,
nachmittags S Uhr, im Blaukreuzsaal.

Haldemann, Taubstummenpfarrer.

Die freundliche Einladung von Herrn
Vorsteher Lauener ist für alle früheren
Zöglin geder Haubstummen-Austalt München-
buchsee.

Am 13. März dürfen also alle früheren
Schüler von Münchenbuchsee dort erscheinen,
um noch einmal gemeinsam mit Herrn und Frau
Lauener zusammen zu sein.

Briefkasten

Alle diejenigen, die schon Nr. s vom Jahr
1832 in Empfang genommen haben, und diese weder
zurücksandten, noch bezahlten, oder etwas darüber
schrieben, werden hiermit dringend gebeten, ihr noch
fehlendes Abonnementsgsld von Fr. 5.— für
den ganzen Jahrgang, oder Fr. 2.50 für das erste
halbe Jahr einzusenden. Sie können dies portofrei tun
mit dem grünen Einzahlungsschein, der in Nr. 1 von
1932 lag. Alles nötige ist darauf vorgedruckt, man
braucht nur seinen Namen und feinen Wohnort deutlich

zu schreiben und das Geld der Post zu geben.
Wenn Sie allzulange warten, müßten wir Sie dann

von der Empfängerliste streichen, was wir natürlich
nicht gerne tun, weil wir wissen, daß alle Gehörlosen
das Lesen nötig haben und gerne vernehmen, was in
der Gehörlvsenwelt vorgeht.

Beste Grüße von der

Verwaltung der „Schweiz. Gehörlosen-Ssitung"

E M. in B. Wir haben schon sehr oft gewarnt vor
dem Geldvcrleihen an andere, weil es demjenigen, der

„pumpt", gewöhnlich nicht möglich ist, das Geld
zurückzugeben. Wer Geld braucht, soll sich an den

Taubstummenpfarrer wenden, der wird dann sehen, was
man tun kann Wer Geld leiht, tut es aus sein eigenes
Risiko, das heißt, er ist selber schuld, wenn er es

verlustig geht. Beste Grüße.

C B. P in L- Besten Dank für Ihren Artikel. Wir
haben aber schon in Nr. 20 vom Jahr 1931 l'/s Seiten
lang über die Sportspiele in Nürnberg berichtet. Die
Redaktion wird die Sache prüfen, muß sich aber darin
ganz sreie Hand vorbehalten. Frcundl. Grüße!

Schweizerischer Fürsorgeverein für Taubstumme.

Delegierten - Versammlung
Donnerstag den ZI. März 19Z2, N 2lhr> im Bahnhos Glten.

Mittagessen im Büffet.

Traßtandsn!
1. Namensaufruf.
2. Protokolle.
3. Jahresbericht und Jahrssrechnung.
4. Wahl des TentraljeKretärs.

5. Mitteilung über den (Zusammenschluß
mit der „Vereinigung sür Bildung
taubstummer Kinder".

S. Spenden.
7. Amsrags.

Der Asntralvorstand.

Buchdruckers! Dichter tz Werder, zum „Althof", Bern.
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